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 12. bittet die Mitgliedstaaten, die Förderung der sozialen Integration und der Nichtdiskriminierung 
als festen Teil der Bekämpfung der Ungleichheit im Rahmen der Ausarbeitung der Post-2015-Entwick-
lungsagenda gebührend zu berücksichtigen, und legt den Mitgliedstaaten nahe, in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft alle erdenklichen Anstrengungen zu unternehmen, um den Bedürfnissen der verwundbars-
ten Menschen gerecht zu werden und ihre Teilhabe an Entscheidungsprozessen zu fördern; 

 13. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Sammlung und Nutzung von nach Alter, Geschlecht und 
sonstigen sachdienlichen Kriterien aufgeschlüsselten Daten für die Formulierung von Politiken und Pro-
grammen, die auf die Herbeiführung sozialer Inklusion gerichtet sind, zu verbessern, und betont die Wich-
tigkeit internationaler Zusammenarbeit in dieser Hinsicht; 

 14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen und dabei die von den Mitgliedstaaten und den 
maßgeblichen Akteuren des Systems der Vereinten Nationen vorgelegten Informationen zu berücksichtigen; 

 15. beschließt, diese Frage unter dem Punkt „Soziale Entwicklung“ auf ihrer siebzigsten Tagung 
weiter zu behandeln. 

RESOLUTION 68/132 

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/448, Ziff. 34)7. 

68/132. Alphabetisierung für das Leben: Bestimmung der künftigen Agenda 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 56/116 vom 19. Dezember 2001, mit der sie den am 1. Januar 
2003 beginnenden Zehnjahreszeitraum zur Alphabetisierungsdekade der Vereinten Nationen erklärte, ihre 
Resolution 57/166 vom 18. Dezember 2002, in der sie den Internationalen Aktionsplan für die Alphabeti-
sierungsdekade der Vereinten Nationen8 begrüßte, und ihre Resolutionen 59/149 vom 20. Dezember 2004, 
61/140 vom 19. Dezember 2006, 63/154 vom 18. Dezember 2008 und 65/183 vom 21. Dezember 2010, 
 sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen9, in der die Mitglied-
staaten den Beschluss trafen, bis zum Jahr 2015 sicherzustellen, dass Kinder in der ganzen Welt, Jungen 
wie Mädchen, eine Grundschulbildung vollständig abschließen können und dass Mädchen wie Jungen 
gleichberechtigten Zugang zu allen Bildungsebenen haben, was eine erneute Verpflichtung zur Förderung 
der Alphabetisierung für alle erfordert, 
 in Bekräftigung der Ziele der Initiative „Bildung für alle“, insbesondere des Ziels 3, sicherzustellen, 
dass den Lernbedürfnissen aller Jugendlichen und Erwachsenen durch gleichen Zugang zu geeigneten 
Lernprogrammen und Programmen zum Erwerb von Lebenskompetenzen entsprochen wird, und des 
Ziels 4, bis 2015 die Alphabetisierungsquote bei Erwachsenen, insbesondere Frauen, um 50 Prozent anzu-
heben und allen Erwachsenen gleichen Zugang zu Grund- und Weiterbildung zu eröffnen, 

______________ 
7 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, 
Armenien, Australien, Belgien, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina 
Faso, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jemen, Kamerun, Kanada, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Lettland, 
Libanon, Liberia, Litauen, Luxemburg, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mexiko, Monaco, Mongolei, 
Montenegro, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Panama, Philippinen, Polen, Portugal, Republik 
Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 
8 Siehe A/57/218 und Corr.1. 
9 Resolution 55/2. 
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 überzeugt, dass die Alphabetisierung von entscheidender Bedeutung für den Erwerb der grundle-
genden Lebenskompetenzen ist, die jedes Kind, jeden Jugendlichen und jeden Erwachsenen zur Bewälti-
gung der Herausforderungen befähigen, denen sie im Leben begegnen können, und dass sie eine wesentli-
che Voraussetzung für lebenslanges Lernen darstellt, das ein unverzichtbares Mittel zur wirksamen Teilhabe 
an den Wissensgesellschaften und -wirtschaften des 21. Jahrhunderts ist, 
 erneut erklärend, dass die indigenen Völker das Recht auf einen nichtdiskriminierenden Zugang zu 
allen Ebenen und Formen der öffentlichen Bildung haben, und feststellend, wie wichtig es ist, wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, damit indigene Menschen, insbesondere Kinder, nach Möglichkeit Zugang zu 
Bildung in ihrer eigenen Sprache haben, wie es die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der 
indigenen Völker10 vorsieht, 
 mit tiefer Sorge davon Kenntnis nehmend, dass laut der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur 774 Millionen Erwachsene nicht über grundlegende Lese- und 
Schreibfähigkeiten verfügen und 57 Millionen Kinder im Grundschulalter nach wie vor keine Schule besu-
chen, dass Millionen weiterer junger Menschen ohne einen für die produktive und aktive Teilhabe an ihrer 
Gesellschaft ausreichenden Alphabetisierungsgrad von der Schule abgehen, dass die Frage der Alphabeti-
sierung auf der nationalen Agenda häufig nicht den hohen Stellenwert hat, der die Mobilisierung der not-
wendigen politischen und wirtschaftlichen Unterstützung zur Bewältigung der mit der weltweiten Alphabe-
tisierung verbundenen Herausforderungen ermöglichen würde, und dass die Welt diesen Herausforderungen 
wohl nicht gewachsen sein wird, wenn die derzeitigen Trends anhalten, 
 bekräftigend, dass die Verwirklichung des Rechts auf Bildung, insbesondere für Mädchen, zur För-
derung der Menschenrechte, zur Geschlechtergleichstellung und zur Armutsbeseitigung beiträgt, 
 anerkennend, wie wichtig es ist, wie in dem auf dem Weltbildungsforum am 28. April 2000 verab-
schiedeten Rahmenaktionsplan von Dakar über Bildung für alle11 und in den Millenniums-Entwicklungs-
zielen dargelegt, die nationalen Programme und Maßnahmen zur Beseitigung des Analphabetentums welt-
weit weiter durchzuführen, und in dieser Hinsicht außerdem den wichtigen Beitrag anerkennend, den die 
Süd-Süd-Zusammenarbeit und die Dreieckskooperation unter anderem durch innovative pädagogische Me-
thoden auf dem Gebiet der Alphabetisierung leisten, 
 tief besorgt darüber, dass im Bildungsniveau von Männern und Frauen nach wie vor gravierende 
Unterschiede bestehen, was darin zum Ausdruck kommt, dass laut der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur nahezu zwei Drittel der erwachsenen Analphabeten auf der Welt 
Frauen sind, 
 besorgt darüber, dass nach den Schätzungen der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur ein Drittel der Kinder, die keine Schule besuchen, Kinder mit Behinderungen sind 
und dass in einigen Ländern nicht mehr als 3 Prozent der Erwachsenen mit Behinderungen lesen und 
schreiben können, 
 1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Bericht der Generaldirektorin der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur über die abschließende Evaluierung der Um-
setzung des Internationalen Aktionsplans für die Alphabetisierungsdekade der Vereinten Nationen12; 
 2. würdigt die Anstrengungen, die die Mitgliedstaaten, ihre Entwicklungspartner, die internatio-
nale Gebergemeinschaft, der Privatsektor, die Zivilgesellschaft und die Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, darunter die federführende Organisation für die Deka-
de, die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, unternommen haben, 
um im Hinblick auf die Ziele der Dekade voranzukommen; 
 3. erkennt an, wie wichtig es ist, weiterhin nationale Programme und Maßnahmen zur Beseiti-
gung des Analphabetentums weltweit durchzuführen, verstärkt weitere politische und finanzielle Verpflich-

______________ 
10 Resolution 61/295, Anlage. 
11 Siehe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Final Report of the World Education Forum, Dakar, 
Senegal, 26-28 April 2000 (Paris 2000). 
12 Siehe A/68/201. 
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tungen, insbesondere im Hinblick auf die Alphabetisierung Jugendlicher und Erwachsener und die nicht 
formale Bildung, einzugehen, durch verbesserte Bildungssysteme und -interventionen die gemeinsamen 
Bemühungen zu intensivieren und durch eine verbesserte Überwachung, Bewertung und Erforschung der 
Alphabetisierung eine solide Wissensgrundlage und technische Basis aufzubauen; 

 4. fordert alle Regierungen auf, verlässliche Messgrößen für die Alphabetisierung zu entwickeln 
und im Zeitablauf vergleichbare und nach Alter, Geschlecht, Behinderung, sozioökonomischem Status und 
anderen relevanten Faktoren aufgeschlüsselte Daten zu gewinnen; 

 5. legt den Mitgliedstaaten, ihren Entwicklungspartnern und den Sonderorganisationen bezie-
hungsweise anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen nahe, die im Verlauf der Dekade 
erzielten Fortschritte durch zusätzliche technische und finanzielle Unterstützung aufrechtzuerhalten und 
auszuweiten und die Alphabetisierung und eine alphabetisierte Umwelt durch mehrgliedrige Ansätze zu 
fördern und dabei besonders auf marginalisierte Gruppen oder Menschen in prekären Situationen, insbe-
sondere Mädchen und Frauen, Menschen in ländlichen Gebieten und Menschen mit Behinderungen, abzu-
stellen und dabei unter anderem innovative Lösungen aus der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie einzusetzen und zu bedenken, dass das Zieldatum 2015 für die Erreichung der Ziele der Initiative „Bil-
dung für alle“ sowie der Millenniums-Entwicklungsziele näherrückt; 

 6. ersucht die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, ihre 
Koordinierungs- und Katalysatorrolle im Kampf gegen das Analphabetentum zu verstärken, und legt der 
Generaldirektorin nahe, den Prozess der Ausarbeitung einer Vision und Agenda für die Alphabetisierung 
nach Ablauf der Alphabetisierungsdekade der Vereinten Nationen im Benehmen mit den Mitgliedstaaten 
und den Entwicklungspartnern fortzusetzen, um eine erfolgreiche globale Partnerschaft zwischen einer 
Vielzahl von Interessenträgern sicherzustellen; 

 7. ist sich dessen bewusst, dass es geboten ist, bei den Erörterungen zur Post-2015-Entwicklungs-
agenda das Thema der Alphabetisierung angemessen zu berücksichtigen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit der Generaldirektorin der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur der Generalversammlung auf ihrer neun-
undsechzigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 9. beschließt, den Unterpunkt „Alphabetisierung für das Leben: Bestimmung der künftigen 
Agenda“ unter dem Punkt „Soziale Entwicklung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsechzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 68/133 

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/448, Ziff. 34)13. 

68/133. Die Rolle der Genossenschaften in der sozialen Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/90 vom 16. Dezember 1992, 49/155 vom 23. Dezember 
1994, 51/58 vom 12. Dezember 1996, 54/123 vom 17. Dezember 1999, 56/114 vom 19. Dezember 2001, 
58/131 vom 22. Dezember 2003, 60/132 vom 16. Dezember 2005, 62/128 vom 18. Dezember 2007, 64/136 

______________ 
13 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Andorra, Argentinien, Belgien, 
Belize, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, China, Costa Rica, 
Côte d’Ivoire, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 
El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indonesien, Israel, Italien, 
Kamerun, Kroatien, Libanon, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauritius, Mexiko, Mongo-
lei, Montenegro, Niederlande, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik 
Moldau, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Uruguay, 
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 
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